
Bericht der Geschäftsprüfungskommission
des Grossen Rates

2019 /2020





Inhaltsverzeichnis
 Seite

1 Organisatorisches  3
 1.1 Zusammensetzung der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 3
 1.2 Bestellung der Ausschüsse 4
 1.3 Tagungen  4
 1.4 Sekretariat  4

2 Aufsichtstätigkeit  5
 2.1  Aufsichtsaufgaben 5
 2.2  Abwicklung der Aufsicht 5

3 Jährlich wiederkehrende Aufsichtsbereiche 7
 3.1 Finanzhaushalt  7
  3.1.1 Budget 2020 7
  3.1.2 Jahresrechnung 2019 8
  3.1.3 Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2019 11
   3.1.3.1 Bewilligte Nachtragskredite  
    (inkl. Kompensationen) 11
   3.1.3.2  Kreditmehrbeanspruchung ohne Nachtrags

kreditpflicht und Kreditüberschreitungen zur  
Entlastung 12

 3.2  Behandlung und Kenntnisnahme der Berichte der  
Finanzkontrolle  16

 3.3 Öffentliche Unternehmungen 18
  3.3.1 Rhätische Bahn (RhB) 18
  3.3.2 Graubündner Kantonalbank (GKB) 19
  3.3.3 Übrige öffentliche Unternehmungen 19
 3.4 Eingaben und Beschwerden 20
 3.5 Erledigung der vom Grossen Rat erteilten Aufträge 20

4 Schwerpunktsthemen Amtsjahr 2019 / 2020 21
 4.1 Internes Kontrollsystem (IKS) 21
 4.2  Prüfungsaufträge der GPK und Regierung im Bereich  

Finanzausgleich an die Finanzkontrolle 22
 4.3  Rechnungsrevision und Qualitäts und Leistungsbeurteilung  

bei der Finanzkontrolle 22
 4.4 Direkte Informationstätigkeit durch Gesamtkommission 22
 4.5 Mitberichte  23
 4.6 Tätigkeiten der GPKAusschüsse 23
  4.6.1 GPKGeschäftsleitung 23
  4.6.2 DVSAusschuss 24

1



2

  4.6.3 DJSGAusschuss 24
  4.6.4 EKUDAusschuss 26
  4.6.5 DFG / DIEMAusschuss 26

5 Schlusswort und Dank 27

6 Anträge der Geschäftsprüfungskommission 28

Anhang    30



Bericht der Geschäftsprüfungskommission
an den Grossen Rat des Kantons Graubünden
über ihre Tätigkeit im Amtsjahr 2019 / 2020

Sehr geehrter Herr Standespräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Sinne von Art. 25 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Rates (GGO; 
BR 170.140) erstatten wir Ihnen nachstehend Bericht über die Schwerpunkte 
unserer Tätigkeit im Amtsjahr 2019 / 2020, verbunden mit unseren Anträgen.

1  Organisatorisches

1.1 Zusammensetzung der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Am 30. August 2018 hat der Grosse Rat für die vierjährige Amtsperiode 2018 / 
2022 die 13 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewählt. 
Die Kommission hat sich für das Amtsjahr 2019 / 2020 wie folgt konstituiert:

GPKMitglied seit

Präsidentin: Silvia CasuttDerungs 2010

Vizepräsident: Andreas Thöny 2017

Mitglieder: Martin Aebli 2013 bis 2016, 2018
Agnes BrandenburgerCaderas 2008
Daniel BuchliMannhart 2016
Sepp Föhn 2018
Brigitta HitzRusch 2014
Silvia Hofmann 2018
Leonhard Kunz 2012
Urs Marti 2001 bis 2010, 2018
Bernhard NiggliMathis 2018
Tino Schneider 2016
Simi Valär 2014
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1.2 Bestellung der Ausschüsse

Für das Amtsjahr 2019 / 2020 wurden wiederum vier ordentliche Ausschüsse 
für folgende Prüfungsbereiche gebildet:

Geschäftsleitung Ausschuss
DVS

Ausschuss
DJSG
(inkl. Gerichte und  
Allg. Verwaltung)

Ausschuss
EKUD

Ausschuss
DFG / DIEM

Vorsitz:

S. CasuttDerungs A. Thöny A. Brandenburger B. HitzRusch M. Aebli

Mitglieder:

M. Aebli D. BuchliMannhart L. Kunz S. Föhn T. Schneider
A. Brandenburger U. Marti B. NiggliMathis S. Hofmann S. Valär
B. HitzRusch
A. Thöny

Die Ausschüsse werden koordiniert durch eine Geschäftsleitung, bestehend 
aus der GPKPräsidentin und den Vorsitzenden der vier Ausschüsse. Auf
grund der Umbenennung des Bau Verkehrs und Forstdepartements (BVFD) 
zu Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität (DIEM) ab 1. April 2020 
hat die GPK ab diesem Datum auch den für das DIEM zuständigen GPK
Ausschuss neu als DFG / DIEMAusschuss (vorher DFG / BVFDAusschuss) 
bezeichnet.

1.3 Tagungen

Die Gesamtkommission trat insgesamt zu 11 Sitzungen zusammen, was 
eine zeitliche Beanspruchung von rund 14 Tagen (ausserhalb der Sessionen) 
ergab. Die verschiedenen Ausschüsse und die Geschäftsleitung traten aus
serhalb der ordentlichen Kommissionssitzungstage zu insgesamt 28 zusätz
lichen Sitzungen zusammen. Von den Massnahmen im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung des neuen Coronavirus war die GPK auch organisatorisch 
betroffen. So fanden 4 Sitzungen der Ausschüsse und der Geschäftsleitung 
als Telefonkonferenz statt, während 1 Sitzung eines Ausschusses ausfiel 
und ab Mitte April 2020 zur Einhaltung der Abstände in den Grossratssaal 
(Gesamtkommission) bzw. den Schulungsraum (Ausschüsse und Geschäfts
leitung) gewechselt wurde.

1.4 Sekretariat

Das GPKSekretariat ist organisatorisch in das Ratssekretariat eingegliedert 
und wird von Herrn Roland Giger geführt. Die Stellvertretung übt der Leiter 
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des Ratssekretariats aus (bis 31. Mai 2020 Herr Domenic Gross, danach 
Herr  Patrick Barandun).

Die künftige Ausgestaltung des «Elektronischen Geschäftsverkehrs im 
Grossen Rat» im Rahmen der in der Verwaltung bereits verwendeten elek
tronischen Geschäftsverwaltungslösung ist Gegenstand eines Projekts des 
Ratssekretariats.

2  Aufsichtstätigkeit

2.1 Aufsichtsaufgaben

Die Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten der GPK sind in Art. 29 ff. des 
Gesetzes über den Grossen Rat (Grossratsgesetz; GRG; BR 170.100) und 
Art.  22 ff. GGO geregelt. Danach hat die GPK die Geschäftsführung der 
gesamten kantonalen Verwaltung und der mit kantonalen Aufgaben beauf
tragten Institutionen sowie den gesamten Finanzhaushalt zu überwachen. 
Zuhanden des Grossen Rates hat sie das Budget, den Jahresbericht (kan
tonale Jahresrechnung) und die Berichte sowie Rechnungen verschiedener 
öffentlichrechtlicher Institutionen vorzuprüfen.

Im Weiteren entscheidet die GPK gemäss Art. 22 Abs. 3 lit. b GGO sowie 
Art.  36 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons Grau
bünden (Finanzhaushaltsgesetz; FHG; BR 710.100) grundsätzlich über Nach
tragskreditgesuche. Sie orientiert den Grossen Rat in jeder Session über die 
von ihr genehmigten Nachtragskredite.

2.2 Abwicklung der Aufsicht

Für das vergangene Amtsjahr legte die GPK wiederum ein Arbeitsprogramm 
fest. Die Kommission befasste sich mit allgemeinen und besonderen Fragen 
des Finanzhaushalts und der Verwaltungstätigkeit und prüfte vertieft einzelne 
Bereiche. In der Regel traf ein Ausschuss die entsprechenden Vorabklärun
gen. Von den betroffenen Departementen und Dienststellen verlangte die 
GPK zu spezifischen Fragen Stellungnahmen und Unterlagen ein und führte 
mit den Verantwortlichen des Kantons verschiedene Besprechungen, unter 
vorgängiger Orientierung der entsprechenden Departementsvorstehenden, 
durch. Falls sich im Rahmen der Oberaufsicht Kritikpunkte ergaben, hat die 
GPK die zuständigen Instanzen im persönlichen Gespräch oder mittels Proto
kollauszug darauf hingewiesen und sie um die Behebung bzw. zukünftige 
Vermeidung der Mängel ersucht.
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Vom 11. bis 13. September 2019 führte die GPK ihre traditionelle Informa
tionsreise durch. Im Rahmen diverser Veranstaltungen, Besichtigungen sowie 
Informationsgesprächen gewann die GPK einen vertieften Einblick in aktuelle 
sowie regionale Sachverhalte im Raum Ilanz / Laax / Falera. Auf dem Crap 
Sogn Gion erhielt sie Informationen zu den Infrastrukturen, zum WerteAnge
bot sowie zu aktuellen und künftigen Projekten der Weissen Arena Gruppe. 
In Falera besichtigte die GPK einen bäuerlichen Familienbetrieb, erhielt all
gemeine Informationen zur Gemeinde und deren Entwicklung und konnte bei 
einer Führung in der Sternwarte Mirasteilas den Nachthimmel erkunden. Bei 
der Regiun Surselva stand der Besuch der Gewerbeschule und des Holz
bildungszentrums in Ilanz und der Deponie Plaun Grond in Rueun auf dem 
Programm. Im Regionalspital Surselva erhielt die GPK einen Einblick in die 
Gesundheitsversorgung in der Region Surselva. Weiter konnte im Werkhof 
Ilanz des Tiefbauamts (TBA) eine Zusammenkunft mit Vertretern des TBA 
und dem DIEMVorsteher organisiert werden, wo die GPK Erläuterungen zu 
den Schritten von der Projektabsicht bis zur Realisierung von Tiefbaupro
jekten erhielt. In Laax liess sich die GPK schliesslich über den Forstbetrieb 
SagognLaax und die von der Gemeinde verfolgten aktuellen und geplanten 
Projekte orientieren.

Anlässlich des jährlichen Austausches diskutierte die GPK Mitte November 
2019 mit der Gesamtregierung über zwei von der Regierung und drei von der 
GPK vorgegebene Themen sowie aktuelle Angelegenheiten. Dabei ging es um 
den finanzpolitischen Richtwert Nr. 2 zu den Nettoinvestitionen, die Belegungs
situation in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Cazis Tignez, die Entschädigungen 
des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Repower  AG, das Interne 
Kontrollsystem (IKS) und die Herausgabe von Berichten der Finanzkontrolle 
an Dritte.

Zu verschiedenen Sachgeschäften lud die GPK einzelne Regierungsmitglie
der an ihre Sitzungen ein. Die Ausschüsse besuchten gezielt mehrere Dienst
stellen. Dabei wurden mit den Verantwortlichen nebst allgemeinen Fragen 
jeweils einzelne ausgewählte Bereiche vertieft erörtert.

Der GPK stehen eine Vielzahl von Instrumenten und weitreichende Informa
tionsrechte zu, und sie kann grundsätzlich in sämtliche kantonalen Unter
lagen Einsicht nehmen und die Verantwortlichen befragen. So kann sie sich 
einen umfassenden Eindruck über die Verwaltungstätigkeit verschaffen und 
diese würdigen. Einen guten Überblick über die Verwaltungstätigkeit und das 
Finanzgebaren ermöglichen die Spezialberichte, die Regierungsbeschlüsse, 
das Budget und die kantonale Jahresrechnung sowie die Gesuche zur Ge
währung von Nachtragskrediten. Besonders wertvoll sind die von der Finanz
kontrolle regelmässig vorgelegten Prüfungsberichte und die dazugehörige 
Korrespondenz. Die Ausschüsse behandeln die ihnen zugeteilten Berichte vor 
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und orientieren die Gesamtkommission über besondere Erkenntnisse. Die bis 
zur Drucklegung dieses Berichts im Amtsjahr 2019 / 2020 behandelten oder 
zur Kenntnis genommenen Berichte sind in Ziff. 3.2 aufgeführt. Die Finanz
kontrolle erteilt der GPK alle gewünschten Auskünfte im Zusammenhang mit 
ihrer parlamentarischen Oberaufsichtsaufgabe und kann Sonderaufträge der 
GPK ausführen. 

Angesichts der Fülle der staatlichen Aktivitäten ist die GPK gezwungen, 
sich neben den Pflichtaufgaben auf die Prüfung einiger Schwerpunkte zu 
beschränken. Der vorliegende Bericht orientiert über die wichtigsten be
handelten Geschäfte. Die GPK ist gemäss Art. 12 GRG in Bezug auf alle 
Wahrnehmungen, welche sie in Ausübung ihrer Funktion gemacht hat, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kann daher im Rahmen des Tätigkeits
berichts nur summarisch über die behandelten Geschäfte informieren. 
Gemäss Art.  9 Abs. 2 des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip (Öffent
lichkeitsgesetz; BR 171.000) besteht kein Recht auf Zugang zu Sitzungs
protokollen und unterlagen von parlamentarischen Kontroll, Aufsichts und 
Untersuchungskommissionen.

3  Jährlich wiederkehrende Aufsichtsbereiche

3.1 Finanzhaushalt

3.1.1 Budget 2020

Im Sinne von Art. 22 Abs. 3 lit. b GGO hat die GPKGesamtkommission das 
Budget für das Jahr 2020 im November 2019 sehr intensiv geprüft. Bereits in 
einer früheren Sitzung hatten der Vorsteher des Departements für Finanzen 
und Gemeinden (DFG), der DFGFinanzsekretär sowie der Leiter und Stv.  Lei
ter der Finanzverwaltung (FIVE) dessen Eckpunkte in einem Einführungs
referat vorgestellt. Ihre Schlussfolgerungen und Anträge hat die GPK in ihrem 
Bericht vom 14. November 2019 zuhanden des Grossen Rates zusammen
gefasst, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Das Budget 2020 weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss 
von 33.1 Mio. Franken aus. Wie mittlerweile bekannt ist, wird der Anteil am 
Gewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aufgrund des guten Ergeb
nisses 2019 der SNB in der Jahresrechnung 2020 etwa viermal so hoch aus
fallen, wie die budgetierten 15.5 Mio. Franken. Dazu kommt eine zusätzlich zur 
ordentlichen Dividende ausgerichtete, nicht budgetierte Jubiläumsdividende 
der Graubündner Kantonalbank (GKB) von rund 12.6 Mio. Franken. Diesen 
Budgetverbesserungen stehen Budgetverschlechterungen gegenüber, wel
che sich aufgrund der Bekämpfung und der Folgen des neuen Coronavirus 
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ergeben werden. Dazu hat die GPK bis Anfang Mai 2020 Nachtragskredite 
von rund 83 Mio. Franken genehmigt. In welchem Umfang diese beansprucht 
werden müssen, wird sich ebenso zeigen, wie die weitere Entwicklung der 
 Coronasituation. Zusätzlich wird es mehr in die Zukunft gerichtete Massnah
men und Kosten geben, die vom Grossen Rat zu beschliessen sind.

Mittelfristig sind gemäss Finanzplanung aufwand wie ertragsseitig Ver
schlechterungen zu erwarten, unter anderem mit der ab 2021 wirkenden in
nerkantonalen STAFUmsetzung gestützt auf die Teilrevision des kantonalen 
Steuergesetzes. Es wird auch von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung 
abhängen, ob die Auswirkungen der STAFUmsetzung abgefedert werden 
können. Auch sind tiefere Beiträge aus der NFA Bund / Kantone zu erwarten. 
Aufwandseitig unvermindert steigend sind die Transferaufwendungen insbe
sondere im Gesundheits und Sozialbereich.

3.1.2 Jahresrechnung 2019

Die Überprüfung der kantonalen Jahresrechnung im Sinne von Art. 22 Abs. 3 
lit. b GGO bildet ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der Finanzaufsichts
aufgabe der GPK. Die Finanzkontrolle hat einen separaten Bericht über die 
Prüfung der kantonalen Jahresrechnung 2019 verfasst. Diesem konnte die 
GPK entnehmen, dass sich keine wesentlichen Feststellungen ergeben ha
ben, dass die Jahresrechnung 2019 den Vorschriften des FHG entspricht, 
dass die Finanzkontrolle in ihrem auch in der Rechnungsbotschaft abge
druckten Revisionsbericht ein uneingeschränktes Testat abgeben kann und 
dem Grossen Rat empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Die Gesamtkommission liess sich durch den Vorsteher des DFG sowie Aus
kunftspersonen aus FIVE und DFG eingehend über den Verlauf und die Er
gebnisse der Jahresrechnung 2019 orientieren. Die GPKAusschüsse unter
zogen die Jahresrechnung 2019 einer departementsspezifischen Vorprüfung, 
wobei sie in verschiedene Details Einsicht nahmen.

Zum Rechnungsergebnis im Einzelnen wird auf den Bericht der Regierung zur 
kantonalen Jahresrechnung, die publizierte Jahresrechnung und die Referate 
der GPKPräsidentin und des Vorstehers des DFG während der Junisession 
2020 verwiesen. Nachfolgend werden deshalb ergänzend nur einige wenige 
Eckpunkte und Hinweise zur kantonalen Jahresrechnung dargelegt.

Das operative Ergebnis (1. Stufe), d. h. ohne Berücksichtigung des ausser
ordentlichen Aufwands und Ertrags, beträgt – 115.5 Mio. Franken (Ertrags
überschuss). Erneut ist damit das operative Ergebnis positiv ausgefallen. Das 
ausserordentliche Ergebnis (2. Stufe) zeigt einen Aufwandüberschuss von 
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61.9  Mio. Franken. Dieser ist hauptsächlich auf die Bewertungskorrekturen 
bei den Partizipationsscheinen der GKB und der Aktien der Repower AG zu
rückzuführen. Bei diesen beiden Beteiligungen des Finanzvermögens wurde 
wegen der eingeschränkten Realisierbarkeit aufgrund des relativ geringen 
Handelsvolumens neu erstmals ein pauschaler Abschlag von 20  Prozent auf 
dem berechneten Marktwert vorgenommen. Dieser Abschlag beträgt gegen
über dem wie in den Vorjahren berechneten Marktwert per Ende 2019 rund 
136 Mio. Franken. Nach bisheriger Berechnung hätten die Kursgewinne auf 
den beiden betroffenen Beteiligungen im Jahr 2019 rund 57 Mio. Franken 
betragen. Somit verbleibt aus diesen beiden Positionen im ausserordentli
chen Ergebnis nun für 2019 eine Belastung von rund 79 Mio. Franken. Ein 
Wertzuwachs aufgrund buchmässiger Marktwertanpassungen und somit ein 
ausserordentlicher Ertrag war bei den Aktien der Ems Chemie Holding AG 
(– 10.2  Mio. Franken) zu verzeichnen. Dazu kommen Auflösungen von Re
serven im Umfang von 7.0 Mio. Franken (Albulatunnel RhB, systemrelevante 
Infrastrukturen). Die Jahresrechnung 2019 schliesst in der Erfolgsrechnung 
mit einem Gesamtergebnis (3. Stufe) von rund – 53.6 Mio. Franken (Ertrags
überschuss) ab.

Die budgetierten Bruttoinvestitionen (inkl. Nachtragskredite) von 446.0  Mio. 
Franken wurden mit Investitionsausgaben von 381.2 Mio. Franken um 
64.8  Mio. Franken unterschritten. Daneben sind Mehreinnahmen von 10.5  Mio. 
Franken zu verzeichnen. Daraus resultieren deutlich unter dem Budget und 
etwas unter dem Vorjahr liegende Nettoinvestitionen von 227.1 Mio. Franken. 

Die Spezialfinanzierung Strassen schliesst mit einem ausgeglichenen Ergeb
nis ab, womit das kumulierte Guthaben der Spezialfinanzierung Strassen per 
Ende 2019 weiterhin die maximal zulässigen 100 Mio. Franken beträgt. Dies 
wurde dadurch erreicht, dass die Zuweisung aus allgemeinen Staatsmitteln 
gegenüber dem Budget um 19.9 Mio. Franken gesenkt wurde.

Im Aufwand zeigt sich beim Personalaufwand insgesamt trotz budgetierter 
pauschaler Korrekturen von 7 Mio. Franken eine Budgetunterschreitung von 
9.1 Mio. Franken. Ohne pauschale Korrektur hätte somit eine Budgetunter
schreitung von rund 16.1 Mio. Franken resultiert. Beim Transferaufwand wird 
das Budget um 73.7 Mio. Franken unterschritten. Die Botschaft der Regie
rung zur Jahresrechnung 2019 enthält in Kapitel 5.7 Ausführungen zu den 
Beiträgen an die Spitäler und Kliniken. Die Gesamtbelastung des Kantons 
durch Spitäler und Kliniken beträgt 203.0 Mio. Franken. Um das Defizit der 
Asylrechnung zu decken, war in der Jahresrechnung 2019 eine Auflösung 
transitorischer Passiven für den Asylbereich von 0.6 Mio. Franken (Budget: 
3.4  Mio. Franken) erforderlich. Der Bestand dieser Bilanzposition des Amts 
für Migration und Zivilrecht (AFM) beträgt per Ende 2019 damit noch rund 
4.5  Mio. Franken. In der Botschaft Heft Nr. 15 / 2014 – 2015 betreffend Neubau 
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eines Erstaufnahmezentrums für Asylsuchende im Meiersboden, Gemeinde 
Churwalden, war vorgesehen, die Erstellungskosten (damals 7.7 Mio. Franken; 
mit Zusatzkredit 8.59 Mio. Franken) des Neubaus soweit möglich aus den 
geäufneten Ertragsüberschüssen der Asylrechnung (transitorische Passiven) 
zu finanzieren. Aufgrund der Budgets 2019 und 2020 (erwartete Defizite der 
Asylrechnung 3.4 Mio. Franken und 3.5 Mio. Franken) hat die Regierung 
beschlossen, bereits ab der Jahresrechnung 2019 auf Entnahmen aus den 
Transitorischen Passiven zwecks Finanzierung der Baukosten zu verzichten. 
Stattdessen werden sie nun also die Investitionsrechnung des Hochbauamts 
(HBA) und via Abschreibungen künftige Erfolgsrechnungen belasten.

Der sich ergebende Fiskalertrag beträgt insgesamt 806.9 Mio. Franken 
(Budget: 785.3 Mio. Franken). Die Ergebnisse der einzelnen Steuerarten sind 
in der Botschaft der Regierung zur Jahresrechnung 2019 in der Tabelle im 
Kapitel  5.9 ersichtlich. Bei den Regalien und Konzessionen resultiert ein hö
herer Ertrag als budgetiert, weil entgegen den Annahmen ein höherer Anteil 
am Reingewinn der SNB von 31.2 Mio. Franken ausgeschüttet wurde (Budget: 
15.9 Mio. Franken). Die Wasserzinsen lagen infolge der insgesamt überdurch
schnittlichen Produktion der Wasserkraftwerke rund 1.9 Mio. Franken über 
dem Budget. Bereits erwähnt wurden der ausserordentliche Aufwand und 
Ertrag aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen.

Per Ende 2019 beträgt das Eigenkapital rund 2527 Mio. Franken. Davon ist, 
wie in den letzten Jahren dargelegt und dem Grossen Rat hinlänglich bekannt, 
ein hoher Anteil zur Erfüllung der Kantonsaufgaben gebunden. Aufgrund der 
seit dem Jahr 2015 nicht mehr erfolgenden Abgrenzung des Steuerertrages 
bestehen neben dem ausgewiesenen Eigenkapital Stille Reserven in der 
Höhe eines Jahressteuerertrages. Dies ist in der im Anhang auf Seite 358 
der Botschaft zur Jahresrechnung 2019 enthaltenen Darstellung des erwei
terten Eigenkapitals ersichtlich, welches nun rund 4930 Mio. Franken beträgt. 
Seit der Jahresrechnung 2016 führt die Regierung in ihrem Bericht an den 
Grossen Rat ihre Herleitung des finanzpolitisch relevanten Eigenkapitals auf 
(vgl. Kapitel 3 in der Botschaft zur Jahresrechnung 2019). Die Regierung hat 
die dabei verwendeten Grössen «frei verfügbares Eigenkapital» und «zweck
gebundenes Eigenkapital» nun in Art. 2b der Finanzhaushaltsverordnung 
(FHV; BR 710.110) definiert und erläutert. Es handelt sich nicht um einen 
Bestandteil der Rechnungslegung, sondern um eine finanzpolitische Betrach
tungsweise. Die GPK hat ihre Pendenz zum «frei verfügbaren Eigenkapital» 
geschlossen (vgl. auch Ziff. 4.6.1).

Mit der Jahresrechnung 2019 werden alle acht finanzpolitischen Richtwerte 
von der Regierung als eingehalten beurteilt. Zu beachten ist, dass die vom 
Richtwert Nr. 2 betreffend die Nettoinvestitionen ausgenommenen Positionen 
106.5 Mio. Franken betragen. Der Richtwert Nr. 3 betreffend Staatsquote ist 
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zum Zeitpunkt der Jahresrechnung nur beschränkt aussagekräftig, da das für 
die Berechnung erforderliche Bündner BIP jeweils noch einen geschätzten 
Wert darstellt. Je nach Höhe des vom Bundesamt für Statistik (BFS) ermit
telten Bündner BIP kann die tatsächliche Staatsquote rückwirkend von der 
in der vorliegenden Jahresrechnung enthaltenen abweichen (vgl. Hinweis der 
Regierung auf Seite 372 der Botschaft zur Jahresrechnung 2019). Insofern 
kann zum heutigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden, ob der Richtwert Nr.  3 
dereinst als eingehalten oder nicht zu beurteilen sein wird.

3.1.3 Nachtragskredite und Kreditüberschreitungen 2019

3.1.3.1 Bewilligte Nachtragskredite (inkl. Kompensationen)

Gemäss Art. 36 Abs. 3 FHG entscheidet die GPK grundsätzlich über Nach
tragskreditgesuche. Sie orientiert den Grossen Rat in jeder Session über die 
von ihr genehmigten Nachtragskredite.

Zu verschiedenen Nachtragskreditgesuchen forderte die GPK zusätzliche 
Unterlagen ein und lud gegebenenfalls die Verantwortlichen zu einer Aus
sprache ein.

Wie die folgenden Tabellen «Nachtragskredite 2019» und «Kompensationen 
2019» zeigen, hat die GPK 1 Nachtragskredit (Vorjahr: 3) in der Höhe von 
1.30 Mio. Franken (Vorjahr: 0.68 Mio. Franken) und 4 summengleiche Kom
pensationen (Vorjahr: 7) in der Höhe von 1.72 Mio. Franken (Vorjahr: 7.53 Mio. 
Franken) zum Budget 2019 genehmigt. Es gab mehrere Fälle, wo nicht die 
gesamte Summe des Nachtragskredits kompensierbar war. Diese werden bei 
den Angaben zur Anzahl in beiden Kategorien eingerechnet.

In Kapitel 7.2 des Berichts der Regierung an den Grossen Rat zur Jahresrech
nung 2019 finden sich weitere Angaben zu den Nachtragskreditpositionen 
des Jahres 2019.

Die in Ziff. 3.1.1 erwähnten Nachtragskredite im Zusammenhang mit dem 
neuen Coronavirus betreffen das Budget 2020 und werden erst im nächsten 
Jahr hier ersichtlich sein.
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3.1.3.2  Kreditmehrbeanspruchung ohne Nachtragskreditpflicht und  
Kreditüberschreitungen zur Entlastung

In Art. 20 Abs. 3 und Art. 21 sowie Art. 39 Abs. 2 FHG sind jene Fälle aufge
führt, bei denen kein Nachtragskredit eingeholt werden muss und Kreditüber
schreitungen zulässig sind. Die folgende Tabelle «Zusammenfassung Kredit
überschreitungen im Jahr 2019» des DFG weist insgesamt mit 110.0  Mio. 
Franken einen tieferen Wert als im Vorjahr aus. Ohne den ausserordentlichen 
Aufwand resultiert ein Wert für den operativen Bereich von 29.6 Mio. Franken. 
Die von der Regierung, den Departementen und den Dienststellen bewilligten 
sogenannten Toleranzkredite fallen mit einer Höhe von rund 1.0 Mio. Franken 
leicht höher als im Vorjahr (0.8 Mio. Franken) aus. In Kapitel 7.3 des Berichts 
der Regierung an den Grossen Rat zur Jahresrechnung 2019 finden sich 
weitere Angaben zu den nachtragskreditbefreiten Kreditüberschreitungen 
des Jahres 2019.

Werden nachtragskreditpflichtige Ausgaben ohne vorgängig bewilligten Kre
dit getätigt, sind diese dem Grossen Rat zusammen mit der Jahresrechnung 
zur Entlastung zu unterbreiten. Für das Rechnungsjahr 2019 ist ein Entlas
tungsgesuch über 11 015 Franken zu stellen. Dieses ist in Kapitel 7.4 des Be
richts der Regierung an den Grossen Rat ersichtlich.

Die GPK beantragt, für die genannte Kreditüberschreitung die Entlas-
tung zu erteilen (vgl. Ziff. 6).
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3.2  Behandlung und Kenntnisnahme der Berichte 
der Finanzkontrolle

Seit ihrem letzten Bericht an den Grossen Rat hat die GPK bis zur Druck
legung dieses Berichts die folgenden 33 Berichte der Finanzkontrolle bzw. via 
die Finanzkontrolle oder die selbständigen öffentlichrechtlich Anstalten erhal
tenen Berichte in den Ausschüssen behandelt und in der Gesamtkommission 
zur Kenntnis genommen (Auflistung in der Reihenfolge der Behandlung):
– Amt für Landwirtschaft und Geoinformation – Bericht über die Prüfung 

des GISKompetenzzentrums
– Plantahof – Bericht über die Dienststellen und Informatikprüfung
– Bericht und Unterlagen über die Analyse der finanziellen Steuerung, des 

Controllings und der Verbuchung der NFAProgrammvereinbarungen in 
ausgewählten Kantonen im Vergleich mit dem Kanton Graubünden (ZLV
Auftrag Nr. 2 / 2017 der Regierung an die Finanzkontrolle)

– Berichte und Unterlagen über die Prüfung der Prozesse «Budgetierung 
des Lohnaufwandes» und «Bewirtschaftung der Stellen und Anstellungs
verzeichnisse» (ZLVAuftrag Nr. 3 / 2017 der Regierung an die Finanzkon
trolle)

– Sozialamt – Bericht über die Dienststellenprüfung
– Kindes und Erwachsenenschutzbehörden – Dienststellenprüfung KESB 

2018
– Stiftung Thim van der Laan, Landquart – Prüfung der Jahresrechnung 2018
– Amt für Immobilienbewertung – Bericht über die Dienststellenprüfung
– Tiefbauamt – Bericht über die Prüfung des Unterhaltsstützpunktes, Um

fahrung Küblis
– Stiftung Interkantonale Försterschule Maienfeld / Fachstelle Gebirgswald

pflege / Fachstelle für forstliche Bautechnik  Berichte über die Prüfung der 
Jahresrechnungen 2018

– SF Finanzausgleich für Gemeinden – Bericht über die Nachrevision des 
Gebirgs und Schullastenausgleichs (GLA) 2020 (ZLVAuftrag Nr. 1 / 2019)

– Bericht über die schwerpunktmässige Plausibilisierung des Budgets für 
das Jahr 2020

– Kantonspolizei – Bericht über die Prüfung der Informatik inkl. Nachrevision
– Gesundheitsamt – Prüfung im Spital Oberengadin in Samedan als grosser 

Beitragsempfänger
– Tiefbauamt – Bericht über die Dienststellenprüfung des Bezirks Scuol
– Amt für Wald und Naturgefahren – Bericht über die Dienststellenprüfung 

2019 und Nachrevisionen
– Staatsanwaltschaft – Bericht über die Dienststellenprüfung
– Kantonspolizei – World Economic Forum (WEF) – Testat zur Prüfung der 

Zusatzkostenabrechnung der Kantonspolizei Graubünden (KAPO GR) 2019
– Amt für Migration und Zivilrecht – Verpflichtungskredit «Umsetzung des 

kantonalen Integrationsprogramms» (KIP)
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– Gesundheitsamt – Prüfung im Ospedale San Sisto in Poschiavo als gros
ser Beitragsempfänger

– Gesundheitsamt – Prüfung Spital Davos als grosser Beitragsempfänger
– Steuerverwaltung – Bericht über die Prüfung der Schlussabrechnung Ver

pflichtungskredit «Quellensteuer: Beschaffung einer EDVLösung (modu
lare Ergänzung bestehender Steueranwendungen)»

– Finanzverwaltung – Bericht über die Prüfung der Umsetzung des Internen 
Kontrollsystems (IKS) (ZLVAuftrag Nr. 3 / 2019)

– Amt für Militär und Zivilschutz – Bericht über die Dienststellenprüfung
– Departementsdienste EKUD – Bericht über die Prüfung in den Bereichen 

Stipendien sowie interkantonale Schul und Hochschulbeiträge
– Amt für Kultur – Bericht über die Dienststellenprüfung (ohne Museen)
– Finanzverwaltung – Bericht über die Prüfung des RechnungswesenSys

tems und des IKS
– Amt für Informatik – Bericht über die Nachrevision der Prüfung des Pro

jektes «Zentrales Personenregister»
– Hochbauamt – Bericht über die Prüfung des baulichen Unterhalts
– Tiefbauamt – Bericht über die Prüfung des Instandsetzungsprojekts Lawi

nengalerien Scopi 1 und 2
– Pädagogische Hochschule Graubünden – Bericht und Managementletter 

zur Prüfung der Jahresrechnung 2019
– Fachhochschule Graubünden (FHGR) – Bericht und umfassender Bericht 

zur Prüfung der Jahresrechnung 2019
– Bericht über die Prüfung der kantonalen Jahresrechnung 2019

Die folgenden 9 Berichte der Finanzkontrolle bzw. via die Finanzkontrolle er
haltenen Berichte wurden für die Mitglieder der GPK im Sekretariat der GPK 
zur Einsicht aufgelegt:
– EnDK – Konferenz der kantonalen Energiedirektoren / Gebäudeprogramm 

– Prüfung der Jahresrechnung 2018 – Gebäudeprogramm
– Vollzug Arbeitslosenversicherungsgesetz – Revision Einsatzprogramme 

Arbeitsmarktliche Massnahmen 2018
– Fachhochschule Ostschweiz – Bericht über die Prüfung der Jahresrech

nung 2018
– Kultur und Studienstiftung Bündner Kantonsschule Chur – Bericht über 

die Prüfung der Jahresrechnung 2018
– Tiefbauamt – Aufsicht über den Bau der Nationalstrassen N28 (Netzvoll

endung) im Jahre 2018
– Tiefbauamt – Erweiterung Preisangebot GE V TBA NS A29
– Steuerverwaltung – Prüfung Direkte Bundessteuer nach Art. 104a DBG 

(finanzielle Oberaufsicht) per 31. 12. 2018
– Departementdienste EKUD – Bundesbeiträge an die Aufwendungen der 

Kantone für Stipendien und Studiendarlehen im tertiären Bildungsbereich 
– Bestätigung der Bundesbeitragsberechtigung
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– Tiefbauamt – Testat zum Jahresabschluss und Prüfbericht Betriebsrepor
ting 2019 GE V

Im Weiteren erstellt die Finanzkontrolle zuhanden der Regierung und der GPK 
jährlich den internen Tätigkeitsbericht im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des Ge
setzes über die Finanzaufsicht (GFA; BR 710.300), welcher die Einzelberichte 
nach den Grundsätzen der Wesentlichkeit zusammenfasst und in welchem 
auch die Ergebnisse der weiteren Aufsichtstätigkeit dargestellt sind. Mindes
tens einmal pro Legislatur wird durch die Finanzkontrolle auch ein externer 
Tätigkeitsbericht gemäss Art. 17 Abs. 2 GFA publiziert, welcher dem Grossen 
Rat unterbreitet wird. Ein solcher ist letztmals in der Junisession 2018 vom 
Grossen Rat zur Kenntnis genommen worden. Die nächste externe Bericht
erstattung gemäss Art. 17 Abs. 2 GFA wird von der Finanzkontrolle im Jahr 
2022 vorgesehen.

3.3 Öffentliche Unternehmungen

3.3.1 Rhätische Bahn (RhB)

Vor dem Hintergrund der Grundsätze der Public Corporate Governance wird 
das Budget der RhB seit dem Jahr 2012 nicht mehr vom Grossen Rat zur 
Kenntnis genommen. In gegenseitiger Absprache wird jedoch bis auf Weite
res an zwei Treffen pro Jahr zwischen RhB und GPK festgehalten.

So liess sich die GPK im Januar 2020 von den Vertretern der RhB mündlich 
anhand einer Präsentation über das Budget 2020 der RhB und weitere aktu
elle Themen, insbesondere aktuelle Projekte informieren.

Die GPK wird nach der Drucklegung dieses Berichts den 132. Geschäfts
bericht und die Jahresrechnung 2019 der RhB zuhanden des Grossen Rates 
vorprüfen und sich am 5. Juni 2020 von der RhB über den Abschluss 2019 
und weitere aktuelle Themen informieren lassen. Der Geschäftsbericht in
formiert ausführlich über die Rahmenbedingungen sowie die Aufwand und 
Ertragsentwicklung. Im Rahmen ihrer Oberaufsichtstätigkeit stützt sich die 
GPK jeweils auf die im Geschäftsbericht vorhandenen Angaben, ohne über 
einen Einblick in interne Zahlen der RhB zu verfügen, und nimmt dabei von 
der Jahresrechnung und vom Geschäftsbericht Kenntnis.

Die GPK beantragt dem Grossen Rat (unter Vorbehalt von mündlichen 
Ausführungen anlässlich der Junisession 2020), vom Geschäftsbericht 
und von der Jahresrechnung 2019 der Rhätischen Bahn Kenntnis zu 
nehmen (vgl. Ziff.  6).
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3.3.2 Graubündner Kantonalbank (GKB)

Die GPK hat den Geschäfts und Nachhaltigkeitsbericht und die Jahres
rechnung 2019 der GKB beraten und ist im Grossratssaal mit einer GKB
Delegation zusammengetroffen. Der Bankpräsident und der Vorsitzende 
der Geschäftsleitung haben dabei über den Geschäftsgang berichtet und 
gemeinsam sind verschiedene aufsichtsrelevante Fragestellungen erörtert 
worden. Wie in den vergangenen Jahren ist die GPK mit dem Verlauf dieses 
Informationsbesuches zufrieden.

Dem Geschäfts und Nachhaltigkeitsbericht 2019 kann entnommen werden, 
dass die Jahresrechnung 2019 mit 185.5 Mio. Franken erneut einen hohen 
Konzerngewinn ausweist (Vorjahr 185.1 Mio. Franken). Der Kanton (Inhaber 
des Dotationskapitals und von Partizipationsscheinen) und die Partizipanten 
erhalten für 2019 eine Dividende von 46 Franken pro 100 Franken Nominal
wert bzw. Partizipationsschein (Vorjahr 40 Franken). Darin enthalten ist eine 
Sonderdividende im Rahmen des 2020 begangenen 150JahrJubiläums der 
GKB von 6 Franken als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung. Der 
Kanton Graubünden erhält inklusive Abgeltung der Staatsgarantie einen Be
trag von insgesamt 99.9 Mio. Franken (Vorjahr 87.4 Mio. Franken).

Die GPK beantragt dem Grossen Rat (unter Vorbehalt von mündlichen 
Ausführungen anlässlich der Junisession 2020), vom Geschäfts- und 
Nachhaltigkeitsbericht und von der Jahresrechnung 2019 der Graubünd-
ner Kantonalbank Kenntnis zu nehmen (vgl. Ziff. 6).

3.3.3 Übrige öffentliche Unternehmungen

Gemäss Art. 22 Abs. 3 lit. c GGO prüft die GPK im Rahmen der Oberauf
sicht auch die Geschäftsberichte und Jahresrechnungen von selbständigen 
öffentlichrechtlichen Anstalten und von anderen Institutionen, an welche der 
Kanton erhebliche Beiträge leistet.

Die GPK hat neben den beiden unter Ziff. 3.3.1 und 3.3.2 erwähnten Ge
schäfts und Jahresberichten im Sinne der Oberaufsicht auch die Jahres
berichte und Jahresrechnungen 2019 der Gebäudeversicherung Graubünden 
(GVG) und der Kantonalen Elementarschadenkasse (ESK), den Jahresbericht 
und die Jahresrechnung 2018/2019 der Grischelectra AG sowie die Jahres
berichte und die Jahresrechnungen 2019 der Psychiatrischen Dienste Grau
bünden (PDGR), des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales (BGS), der 
Fachhochschule Graubünden (FHGR), der Pädagogischen Hochschule Grau
bünden (PHGR), der Pensionskasse Graubünden (PKGR) und der Sozialver
sicherungsanstalt des Kantons Graubünden (SVA) beraten.
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Dabei hat sie bis zur Drucklegung dieses Berichts keine Feststellungen ge
macht, über welche sie den Grossen Rat schriftlich informieren möchte.

Die GPK beantragt dem Grossen Rat (unter Vorbehalt von mündlichen 
Ausführungen anlässlich der Junisession 2020), von diesen Berichten 
Kenntnis zu nehmen (vgl. Ziff. 6).

Erneut wurden via die zuständigen Departemente auch von einigen anderen 
Institutionen, an welche der Kanton erhebliche Beiträge leistet, die Ge
schäftsberichte / Jahresrechnungen angefordert und eingesehen. Dadurch 
übt die GPK die Oberaufsicht auch ausserhalb der Zentralverwaltung aus.

3.4 Eingaben und Beschwerden

Im vergangenen Amtsjahr wurden keine Aufsichtsbeschwerden im Sinne 
von Art. 56 GRG eingereicht. Hingegen erhält die GPK von Zeit zu Zeit von 
Privatpersonen und Organisationen verschiedene Eingaben und wertvolle 
Hinweise, welche sie bei ihrer Aufsichtstätigkeit mitberücksichtigt.

3.5 Erledigung der vom Grossen Rat erteilten Aufträge

Gestützt auf Art. 69 GGO hat die Regierung der GPK eine Liste der erledig
ten, pendenten und von ihr zur Abschreibung empfohlenen Aufträge unter
breitet. Die verschiedenen GPKAusschüsse und die GPKGeschäftsleitung 
haben die im Anhang abgedruckte Liste, gestützt auf die Grossratsprotokolle, 
departementsspezifisch vorgeprüft. Sie enthält bei den nicht erledigten Auf
trägen, deren Überweisung per Stichtag mehr als zwei Jahre zurück liegt, In
formationen zum aktuellen Stand und Angaben zur vorgesehenen Erledigung 
(Stand 31. Dezember 2019). Diese erhöhen die Aussagekraft der Liste für die 
GPK und den Grossen Rat. Die GPK dankt der Regierung, der Standeskanzlei 
und den Departementen für diese zusätzlichen Informationen pro betroffenen 
Auftrag.

Der in der Liste der Regierung per Ende 2019 unter Ziff. 3 aufgeführte Auftrag 
Gasser betreffend mehr PVWinterstrom für Graubünden ist vom Grossen 
Rat bereits in der Februarsession 2020 bei der Behandlung der Teilrevision 
des Energiegesetzes des Kantons Graubünden abgeschrieben worden (Bot
schaften Heft Nr.  7 / 2019 – 2020, Seite 402; Grossratsprotokoll Februarses
sion 2020, Seiten 534 / 709). Dessen Abschreibung muss somit nicht mehr 
beschlossen werden.



21

Aufgrund ihrer Abklärungen gelangt die GPK zum Schluss:
– dass bei den noch hängigen Aufträgen sachliche Gründe für die ausste

hende Erledigung bestehen, weshalb sie beantragt, davon Kenntnis zu 
nehmen (vgl. Anhang Ziff. 2);

– dass die von der Regierung zur Abschreibung empfohlenen Aufträge er
füllt sind, weshalb sie abgeschrieben werden können (ausser den bereits 
in der Februarsession 2020 vom Grossen Rat abgeschriebenen Auftrag 
Gasser betreffend mehr PVWinterstrom für Graubünden) (vgl. Anhang 
Ziff.  3).

4  Schwerpunktsthemen Amtsjahr 2019 / 2020

4.1 Internes Kontrollsystem (IKS)

Gemäss Art. 31 Abs. 3 FHG sind die Leitungen der Verwaltungseinheiten ver
antwortlich für die Einführung und den zweckmässigen Einsatz des Kontroll
systems in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Bestimmungen von Art. 31 Abs. 1 
und 2 FHG und die sich daraus ergebenden Pflichten richten sich auch direkt 
an die Regierung als die für den Kanton verantwortliche Behörde. Im April 
2018 hat die Regierung Kenntnis vom Abschluss der IKSEinführungsphase 
und dem Übergang in den Regelbetrieb genommen und die Dienststellen be
auftragt, das IKS gemäss IKSLeitfaden zu betreiben und weiterzuentwickeln.

Die GPK hat die Finanzkontrolle mit der Ziel und Leistungsvereinbarung (ZLV) 
für 2018 und 2019 beauftragt, im Rahmen ihrer ordentlichen Dienststellen
revisionen auch die Umsetzung des IKS zu prüfen und der GPK darüber einen 
zusammenfassenden Bericht zu unterbreiten. In der Berichterstattung 2019 
konnte die Finanzkontrolle gesamthaft feststellen, dass die Existenz des IKS 
in den geprüften Bereichen grösstenteils bestätigt werden konnte, und dass 
die Kontrollen auch mehrheitlich wirksam sind. Was die Prozessbeschreibun
gen, Risikobeurteilungen und Kontrollnachweise angeht, besteht aber noch 
manchenorts Verbesserungspotenzial oder Handlungsbedarf. Dies gilt in vie
len Fällen auch für die Dokumentation der Kontrollen für die finanzrelevanten 
dienststellenspezifischen ITApplikationen. Die Finanzkontrolle wird die dies
bezüglichen Prüfungen 2020 nun als gemeinsamen Auftrag von GPK und Re
gierung fortführen, aber keinen zusammenfassenden Bericht mehr erstellen.

Die GPK selbst hat an einer ihrer Sitzungen einen von der Finanzkontrolle 
gestalteten Schulungsblock ums IKS absolviert. In Form von Frageaufgaben 
und kleinen Fallstudien wurden dabei verschiedene Aspekte zum IKS thema
tisiert und der GPK theoretische Inhalte vermittelt.
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4.2  Prüfungsaufträge der GPK und Regierung im Bereich  
Finanzausgleich an die Finanzkontrolle

Nach der im Rahmen der ZLV 2018 durchgeführten prozessbegleitenden 
Prüfung im Bereich Ressourcenausgleich hat die Finanzkontrolle im Auftrag 
der Regierung und der GPK aufgrund der ZLV 2019 eine Nachrevision des 
Gebirgs und Schullastenausgleichs (GLA) durchgeführt. Die Finanzkontrolle 
beurteilt die Kontrollprozesse im Amt für Gemeinden (AFG) als adäquat und 
ist auf keine Sachverhalte gestossen, aus der sie schliessen müsste, dass der 
Prozess der Datenaufbereitung und die Berechnung des GLA fehlerbehaftet 
wären. Aufgrund der Nachrevision haben sich für die FIKO auch keine Hin
weise ergeben, welche sie zu zusätzlichen IKSPrüfungen bei den Datenliefe
ranten veranlasst hätte oder aus denen der Bedarf für eine künftige Prüfung 
abzuleiten wäre. Somit konnten die Prüfungen der Finanzkontrolle im Bereich 
Finanzausgleich abgeschlossen werden.

4.3  Rechnungsrevision und Qualitäts- und Leistungsbeurteilung 
bei der Finanzkontrolle

Auf der Grundlage von Art. 7 GFA hat die Geschäftsprüfungskommission 
nach einer Neuausschreibung die Curia Treuhand AG mit der jährlichen 
Prüfung der Rechnung der Finanzkontrolle und (erneut) die BDO AG mit der 
periodischen Beurteilung der Qualität und Leistung der Finanzkontrolle be
auftragt. Der Prüfrhythmus für die Beurteilung der Qualität und der Leistung 
wurde von der GPK auf zwei Jahre festgelegt (nächstmals Herbst 2020).

Die Prüfung der Erfolgs und Investitionsrechnung 2019 der Finanzkontrolle 
durch die Curia Treuhand AG gab keinen Anlass zu Beanstandungen. Die 
GPK hat den Revisionsbericht zur Kenntnis genommen und diesen auch der 
Regierung und der BDO AG zugestellt.

4.4 Direkte Informationstätigkeit durch Gesamtkommission

Die Gesamtkommission hat im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit – unter Ein
haltung von Art. 31 GRG – wiederum den Informationsaustausch zu aktuellen 
Themen mittels Gesprächen mit Vertretern der Dienststellen, der selbständi
gen öffentlichrechtlichen Anstalten sowie von Institutionen mit kantonaler 
Beteiligung gesucht.

Zudem haben die bereits erwähnten Zusammenkünfte mit Vertretern der RhB 
und der GKB (vgl. Ziff. 3.3.1 und 3.3.2) stattgefunden.
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4.5 Mitberichte

Gemäss Art. 22 Abs. 3 lit. d GGO hat die GPK einen Mitbericht zum Bericht 
über das Regierungsprogramm und den Finanzplan für die Jahre 2021 – 2024 
mit Hinweisen zuhanden der Kommission für Staatspolitik und Strategie (KSS) 
erarbeitet.

4.6 Tätigkeiten der GPK-Ausschüsse

4.6.1 GPK-Geschäftsleitung

Die GPKGeschäftsleitung hat sich im vergangenen Amtsjahr zu 6 Sitzungen, 
davon 1 in Form einer Telefonkonferenz, zusammengefunden.

Verschiedene bestehende Pendenzen konnten nach einer von der Regierung 
beschlossenen Teilrevision der FHV geschlossen werden. Betreffend «frei 
verfügbares Eigenkapital» wurde in der Verordnung die aktuell geübte Praxis 
festgeschrieben. Aus GPKSicht ist zu begrüssen, dass das «frei verfügbare 
Eigenkapital» weiterhin nicht in der Jahresrechnung im engeren Sinn aufge
führt ist, da es sich um keine anerkannte Rechnungslegungsgrösse handelt. 
Es ist davon auszugehen, dass die geübte Praxis dem Kanton nicht schadet. 
Betreffend «Kurzbotschaften» zur Beantragung neuer Verpflichtungskredite 
in Budget und Jahresrechnung konnte zur Kenntnis genommen werden, dass 
nun aus der FHV und den Erläuterungen des DFG zur Finanzhaushaltsgesetz
gebung hervorgeht, dass das FHG und die Frage nach der Handlungsfreiheit 
den in der FHV genannten Kriterien vorgeht, wenn es um die Beurteilung frei 
bestimmbare vs. gebundene Ausgabe geht. Wie sich die weitere Praxis ent
wickeln wird, wird sich zeigen. Weiterhin verfolgt werden im Zusammenhang 
mit den Bauabsprachen im Baugewerbe die Resultate der Administrativunter
suchungen im Auftrag der Regierung und der Departemente. Der Bericht 
Brunner wurde mittlerweile zusammen mit einem Teilbericht der PUK dem 
Grossen Rat vorgelegt.

Im Bereich Aufsicht und Oberaufsicht über den Vollzug des Nachrichten
dienstgesetzes hat sich im Kontakt mit den für die Dienstaufsicht und den 
Vollzug im Kanton Graubünden zuständigen Stellen das folgende künftige 
Vorgehen der GPK ergeben: Der DJSGAusschuss nimmt in den jährlichen 
Bericht des Polizeikommandanten über die Kantonale Dienstaufsicht KND 
Einsicht und bespricht sich ergebende Fragen an einer Sitzung mit dem Poli
zeikommandanten. Über das Ergebnis der Berichtseinsicht und des Treffens 
mit dem Polizeikommandanten informiert der DJSGAusschuss anschlies
send die GPKGesamtkommission.
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Daneben prüfte die GPKGeschäftsleitung das Budget 2020 und die Jahres
rechnung 2019 und nahm eine Gesamtbetrachtung vor. Dabei hat die GPK
Geschäftsleitung die verschiedenen Anträge der Regierung und des Kantons 
und Verwaltungsgerichts an den Grossen Rat vorgeprüft. Eine weitere Haupt
aufgabe der GPKGeschäftsleitung besteht jeweils auch in der Koordination 
der verschiedenen GPKAufgaben und der Ausschüsse.

4.6.2 DVS-Ausschuss

Der DVSAusschuss hat sich im vergangenen Amtsjahr zu 6 Sitzungen, da
von 1 in Form einer Telefonkonferenz, getroffen. Ende Januar 2020 führte der 
DVSAusschuss beim Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) einen 
Dienststellenbesuch durch.

Aufgrund seiner Pendenzen, der Behandlung der Berichte der Finanzkontrolle 
oder im Nachgang zu einem von der GPK beschlossenen Nachtragskredit 
hat der Ausschuss verschiedene Abklärungen vorgenommen. So wurden 
beispielsweise mit dem Sozialamt (SOA) und dem AFG nach Drucklegung 
dieses Berichts Fragen zum Thema Hilfeleistungen in besonderen Fällen 
besprochen. Mit der Berichterstattung der Finanzkontrolle zur Schlussab
rechnung des entsprechenden Verpflichtungskredits konnte auch das Er
gebnis der Abklärungen von Regierung und Verwaltung betreffend die für die 
Gewährung der kantonalen Defizitbeiträge anrechenbaren Kosten für die Ski 
Weltmeisterschaften 2017 zur Kenntnis genommen werden.

Im Weiteren prüfte der DVSAusschuss das Budget 2020 und die Jahresrech
nung 2019 des Departements für Volkswirtschaft und Soziales (DVS). Auch 
wurden der Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2019 der SVA vorgeprüft. 
Dazu kam der Geschäfts und Nachhaltigkeitsbericht 2019 der GKB, der je
weils im Zuständigkeitsbereich jenes GPKAusschusses liegt, dessen Vorsitz 
das GPKVizepräsidium innehat.

4.6.3 DJSG-Ausschuss

Der DJSGAusschuss, welcher neben dem Departement für Justiz, Sicher
heit und Gesundheit (DJSG) auch für den Grossen Rat, die Regierung, die 
allgemeine Verwaltung sowie die Richterlichen Behörden zuständig ist, hat 
im vergangenen Amtsjahr 6 Sitzungen abgehalten, davon 1 in Form einer 
Telefonkonferenz.

Ende Januar 2020 führte der DJSGAusschuss einen Informationsbesuch 
bei den Psychiatrischen Diensten Graubünden (PDGR) durch. Für den Infor
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mationsbesuch hat er den Standort Chur Waldhaus der PDGR ausgewählt 
und sich neben allgemeinen Fragen zur gesamten Institution PDGR schwer
gewichtig über die Neubauprojekte und den Bereich Kinder und Jugendpsy
chiatrie informieren lassen.

Im Weiteren prüfte der DJSGAusschuss das Budget 2020 und die Jahres
rechnung 2019 des DJSG, des Grossen Rates, der Regierung und der all
gemeinen Verwaltung sowie der Richterlichen Behörden. Auch wurden die 
Jahresberichte 2019 der Gebäudeversicherung Graubünden (GVG) und der 
Kantonalen Elementarschadenkasse (ESK) sowie der Jahresbericht und die 
Jahresrechnung 2019 der PDGR behandelt. 

Wie in den letzten beiden Berichten erwähnt, hat das DJSG in der Frage 
betreffend Beistandschaften für unbegleitete minderjährige Asylsuchende 
(UMA) eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um Möglichkeiten für ein künftiges 
Vorgehen abzuklären, mit dem sowohl das Kindswohl als auch die Einhaltung 
der formellrechtlichen Vorgaben sichergestellt ist. Im Budget 2020 wurde 
im Zusammenhang mit einer sich daraus ergebenden Lösung eine zusätz
liche Stelle beim Departementssekretariat DJSG geschaffen. Der Schluss
bericht der Arbeitsgruppe lag bei Drucklegung dieses Berichts noch nicht 
vor. Gemäss Auskunft des DJSG ist vorgesehen, dafür direkt die Form eines 
Regierungsbeschlusses zu wählen. Die abschliessende Erarbeitung dessel
ben auf Basis der Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe hat sich aufgrund der 
Coronasituation verzögert.

Der DJSGAusschuss hat Kenntnis von den Modalitäten der Beendigung der 
bisherigen Leistungsvereinbarungen betreffend die Mütter und Väterbera
tung und der ab 1. Juli 2020 geplanten neuen Organisation genommen. Als 
neue Trägerschaften sind die Regionalspitäler / Gesundheitszentren vorge
sehen. Nach Drucklegung dieses Berichts wird sich der DJSGAusschuss, 
wie in Ziff. 4.6.1 dargelegt, mit seinen von der GPK zugewiesenen Aufgaben 
im Bereich Aufsicht und Oberaufsicht über den Vollzug des Nachrichten
dienstgesetzes befassen.

Zudem wurden verschiedene Nachtragskreditanträge vorgeprüft. Darüber 
hinaus nahm der DJSGAusschuss von den verschiedenen Berichten der 
Finanz kontrolle, welche das DJSG, die allgemeine Verwaltung und die Ge
richte betreffen, Kenntnis und bearbeitete einzelne Bereiche daraus weiter.
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4.6.4 EKUD-Ausschuss

Der EKUDAusschuss ist im vergangenen Amtsjahr zu 5 Sitzungen zusam
mengetreten. Im Februar 2020 liess er sich bei einem Informationsbesuch bei 
der Fachhochschule Graubünden (FHGR) über die Tätigkeiten der seit dem 
1. Januar 2020 achten selbständigen Fachhochschule der Schweiz orientieren. 
Aus Sicht der FHGR ist es wichtig, den vom Grossen Rat beschlossenen 
CampusNeubau zur in Aussicht genommenen Zeit zu erhalten.

Aufgrund seiner Pendenzen hat der Ausschuss bei mehreren Dienststellen 
Informationen eingeholt. Sorgen bereitet die anhaltende Aufwandsteigerung 
im Bereich der Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen.

Entsprechend der Aufgabenteilung innerhalb der GPK prüfte der EKUDAus
schuss das Budget 2020 und die Jahresrechnung 2019 des Erziehungs, Kul
tur und Umweltschutzdepartements (EKUD). Auch wurden der Jahresbericht 
sowie die Jahresrechnung 2019 der Pädagogischen Hochschule Graubünden 
(PHGR), des Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales (BGS) und der 
FHGR vorgeprüft. Zudem nahm der Ausschuss von verschiedenen Berichten 
der Finanzkontrolle, welche das EKUD betreffen, Kenntnis. Diese Berichte 
veranlassten den Ausschuss bzw. die GPK, die Pendenzenliste teilweise an
zupassen bzw. zu ergänzen. Daneben nahm der EKUDAusschuss Einsicht in 
den Geschäftsbericht / die Jahresrechnung der Casa Depuoz und der Stiftung 
Gott hilft als grossen Beitragsempfängern.

4.6.5 DFG / DIEM-Ausschuss

Der DFG / DIEMAusschuss hat im vergangenen Amtsjahr 5 Sitzungen durch
geführt, davon 1 in Form einer Telefonkonferenz. Im Januar 2020 führte der 
DFG / DIEMAusschuss beim Amt für Informatik (AFI) und beim Amt für Ener
gie und Verkehr (AEV) je einen Dienststellenbesuch durch. Beim AFI liess er 
sich unter anderem über die neue Informations und Kommunikationstechnik
Strategie, die ITGesamtausgaben, Sicherheitsfragen und das Vorgehen bei 
Beschaffungen im Informatikbereich informieren. Beim AEV wurden unter an
derem die Kernpunkte der damals vor der Beratung im Grossen Rat stehen
den Teilrevision des Energiegesetzes des Kantons Graubünden zur Kenntnis 
genommen und verschiedene Fragen zum öffentlichen Verkehr besprochen.

Im Amtsjahr 2019 / 2020 konnten mit der JVA Cazis Tignez und dem Verwal
tungszentrum «sinergia» zwei grosse Neubauprojekte abgeschlossen werden. 
Bei der JVA Cazis Tignez ist aufgrund einer verzögerten Inbetriebnahme, 
einer voraussichtlich tieferen Auslastung und von voraussichtlich nicht in der 
ursprünglichen Höhe verrechenbaren Kostgeldern in den nächsten Jahren 
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mit unter den in der Botschaft geäusserten Erwartungen liegenden Erträgen 
zu rechnen. Die Coronasituation führte dazu, dass der Bezug des «sinergia»
Neubaus verschoben werden musste.

Wie üblich prüfte der DFG / DIEMAusschuss das Budget 2020 und die Jahres
rechnung 2019 des Departements für Finanzen und Gemeinden (DFG) 
und des DIEM. Auch wurden der Jahresbericht und die Jahresrechnung 
2018 / 2019 der Grischelectra AG, der Jahresbericht und die Jahresrechnung 
2019 der Pensionskasse Graubünden (PKGR) und der Geschäftsbericht und 
die Jahresrechnung 2019 der RhB vorbehandelt. Zudem nahm der DFG /
DIEMAusschuss von zahlreichen Berichten der Finanzkontrolle, welche das 
DFG sowie das DIEM betreffen, Kenntnis. Auch behandelte er Nachtragskre
ditgesuche in seinem Zuständigkeitsbereich zuhanden der GPK vor.

5  Schlusswort und Dank

Der vorliegende Bericht enthält wie gewohnt verschiedene mehr oder weniger 
kritische Hinweise der GPK zur Verwaltungsführung und zum Finanzhaushalt. 
Kaum erwähnt werden die zahlreichen Geschäfte, welche die GPK positiv 
beurteilt hat. Insgesamt konnte die GPK feststellen, dass der Finanzhaushalt 
durch die Regierung und die Verwaltung gut und zweckmässig geführt wird. 
Die von der GPK aufgeworfenen Fragen wurden von den zuständigen Stellen 
jeweils umgehend aufgenommen und die Anliegen der GPK ernst genommen. 
Dafür möchte die GPK der Regierung und Verwaltung, den Gerichten sowie 
den selbständigen öffentlichrechtlichen Anstalten und anderen Institutionen 
ihren Dank und ihre Anerkennung aussprechen.

Die GPK schliesst in ihren Dank das GPKSekretariat für dessen wertvolle 
Unterstützung, die Finanzkontrolle als wichtige Partnerin für die Ausübung der 
Aufsichtstätigkeit der GPK sowie das Ratssekretariat mit ein. Einen speziellen 
Dank für seine Arbeit beim Aufbau und bei der Leitung des Ratssekretariats 
sowie für die Unterstützung des seit dem Jahr 2008 dem Ratssekretariat an
gegliederten GPKSekretariats richtet sie in diesem Jahr an den langjährigen 
Leiter des Ratssekretariats, Herrn Domenic Gross, der in den Ruhestand tritt. 
Sie wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt weiterhin viele interessante 
Begegnungen und alles Gute. Seinem Nachfolger, Herrn Patrick Barandun, 
wünscht die GPK einen erfolgreichen Start in die neue Leitungsfunktion und 
freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.
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6  Anträge der Geschäftsprüfungskommission

      Anträge zur Jahresrechnung 2019

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

Hinweis: Der Antrag zur Erfolgskontrolle des Jahresprogramms 2019 erfolgt 
separat durch die Kommission für Staatspolitik und Strategie (KSS).

1. Den Bericht der Regierung zur Jahresrechnung 2019 zur Kenntnis zu 
nehmen.

2. Die Jahresrechnung 2019 des Kantons (inkl. Entlastungsgesuch ge
mäss Seite 68 des Berichts der Regierung zur Jahresrechnung 2019), 
bestehend aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrech
nung, der Geldflussrechnung und dem Anhang zu genehmigen.

3. Die Jahresrechnung 2019 der unselbstständigen öffentlich-recht-
lichen Anstalt Arbeitslosenkasse Graubünden zu genehmigen.

4. Die Berichte des Kantons- und des Verwaltungsgerichts sowie der 
Regionalgerichte zur Jahresrechnung 2019 zur Kenntnis zu nehmen.

5. Die Jahresrechnungen 2019 des Kantons- und des Verwaltungs-
gerichts sowie der Regionalgerichte zu genehmigen.

      Anträge zu den weiteren Geschäftsberichten

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

6. Folgende separat zugestellten «Weitere Geschäftsberichte» zur Kennt
nis zu nehmen:

 6.1.  Die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2019 der Gebäude-
versicherung Graubünden (GVG) und der Kantonalen Elemen-
tarschadenkasse (ESK);

 6.2.  den Geschäfts und Nachhaltigkeitsbericht und die Jahresrech
nung 2019 der Graubündner Kantonalbank (GKB);

 6.3.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 / 2019 der Grisch-
electra AG;

 6.4.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Psychiatri-
schen Dienste Graubünden (PDGR);

 6.5.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 des Bildungs-
zentrums für Gesundheit und Soziales (BGS);

 6.6.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Fachhoch-
schule Graubünden (FHGR);

 6.7.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Pädagogi-
schen Hochschule Graubünden (PHGR);
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 6.8.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Pensions-
kasse Graubünden (PKGR);

 6.9.  den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 der Sozialver-
sicherungsanstalt des Kantons Graubünden (SVA) und

 6.10.  den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2019 der Rhäti-
schen Bahn (RhB).

      Anträge zu den pendenten und erledigten Aufträgen

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

7. Pendente und erledigte Aufträge:
 a)  Von der unter Ziff. 1 im Berichtsanhang aufgeführten Erledigung 

von Aufträgen durch den Grossen Rat Kenntnis zu nehmen;
 b)  von den noch zur Erledigung verbleibenden Aufträgen gemäss 

Ziff. 2 des Berichtsanhanges Kenntnis zu nehmen;
 c)  die Aufträge gemäss Ziff. 3 des Berichtsanhanges abzuschreiben 

(ausser den bereits in der Februarsession 2020 vom Grossen Rat 
abgeschriebenen Auftrag Gasser betreffend mehr PVWinter
strom für Graubünden).

       Anträge zum Bericht der Geschäftsprüfungskommission  
gemäss Art. 25 GGO

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Grossen Rat:

8. Den Bericht der Geschäftsprüfungskommission an den Grossen Rat 
des Kantons Graubünden über ihre Tätigkeit im Amtsjahr 2019 / 2020 
zur Kenntnis zu nehmen.

Chur, 7. Mai 2020 Für die Geschäftsprüfungskommission
 des Grossen Rates

 Die Präsidentin: Silvia Casutt-Derungs
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